
Ärztlicher Notfalldienst

Notarzt, Rettungsdienst und Krankentransport sind bayernweit unter der 
Telefonnummer 112, auch aus Mobilfunknetzen zu erreichen. 
Am 29. und 30. Juli 2023 ist der ärztliche Bereitschaftsdienst (Notfall-
dienstarzt, Augenarzt, Hals-Nasen-Ohrenarzt und Frauenarzt) für das 
gesamte Oberallgäu, Kempten und den Altlandkreis Kempten unter der 
neuen Nummer 116117 zu erreichen.
Parallel dazu gilt aber weiterhin die alte bayerische Telefonnummer 
01805/191212.

Zahnärztlicher Notfalldienst 
 im Altlandkreis Sonthofen

Der Notfallzahnarzt ist zu erreichen für den 29. und 30. Juli 2023 unter 
Telefon 08324/2311. Notfallsprechstunden von 10.00 bis 12.00 und von 
18.00 bis 19.00 Uhr. Der Notfallzahnarzt für den Bereich Kempten ist in 
der Kemptener Ausgabe dieser Zeitung unter der Rubrik „was, wo, wer, 
wann“ aufgeführt.

Sonntags- und Nachtdienst 
 der Apotheken

Sonthofen, Immenstadt, Blaichach, Oberstdorf,  
Fischen, Bad Hindelang:
am 29. Juli 2023: Stadt-Apotheke, Immenstadt, 
Kirchplatz 3, Telefon 08323/8524  
und Vallis-Apotheke, Oberstdorf,  
Poststraße 10, Telefon 08322/940700 
am 30. Juli 2023: Alpen-Apotheke, Immenstadt, 
Bahnhofstraße 36, Telefon 08323/2677 
und Hubertus-Apotheke, Oberstdorf, 
Weststraße 11, Telefon 08322/4644

Oberstaufen:
am 29. Juli 2023: Berg-Apotheke, Lindenberg, 
Bahnhofstraße 2 a, Telefon 08381/3404
am 30. Juli 2023: Post-Apotheke, Weiler-Simmerberg, 
Bahnhofstraße 9, Telefon 08387/8383

Altusried, Betzigau, Buchenberg, Dietmannsried, Durach, Lauben, 
Sulzberg, Waltenhofen, Wiggensbach:
am 29. Juli 2023: Christophorus-Apotheke, Durach, 
Bürgermeister-Batzer-Straße 1, Telefon 0831/564657

Diensthabende Apotheken in Kempten:
am 29. Juli 2023: Kastanien-Apotheke am Forum, 
Bahnhofstraße 42, Telefon 0831/26342
am 30. Juli 2023: Pluspunkt-Apotheke im Forum Allgäu, 
August-Fischer-Platz 1, Telefon 0831/2006206

Es wird gebeten, den Sonntagsdienst nur in dringenden Fällen  
in Anspruch zu nehmen!

Veröffentlichung des Landratsamtes Oberallgäu

Wasserrecht;
Verlegung eines Bachlaufes und Kompensation von Biotopflächen auf 
Flur Nr. 226 und 223, Gemarkung Balderschwang, in Zusammenhang 
mit einer Geländeauffüllung an der Köpfle Alpe, Balderschwang

Bekanntmachung gemäß § 5 Abs. 2 des
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung

Die Köpfle Alpe AG beantragte beim Landratsamt Oberallgäu mit Antrag 
vom 29.06.2022 die Genehmigung für  die Verlegung eines Bachlaufes 
und Kompensation von Biotopflächen auf Flur Nr. 226 und 223, Gemar-
kung Balderschwang.

Das Landratsamt Oberallgäu führt ein Genehmigungsverfahren gem.  
§ 68 WHG durch. Die allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 7 
Abs. 1  i.V.m. Anlage 1 Nr. 13.18.1 und An-lage 3 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung – UVPG – ergab, dass die Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung nicht erforderlich ist.

Im Zuge einer ungenehmigten Geländeauffüllung auf den Flur Nrn. 
226 und 223, Gemarkung Balderschwang, kam es zu einer erheblichen 
Biotopeinträchtigung auf einer Fläche von ca. 1.500 m². Zudem wurde 
ein natürlicher Bachlauf auf einer Länge von 60 m verrohrt. Anfangs 
wurde ein kompletter Rückbau der Maßnahme erwogen, da jedoch der 
ursprünglich vorhandene Oberboden bereits abgeschoben und in Mieten 
gelagert wurde und das eingebrachte Auf-füllmaterial aus der unmittelbar 
angrenzenden Umgebung mit den gleichen geologischen Aus-gangsver-
hältnissen stimmt, wird eine umfangreiche Kompensation des Eingriffs 
dem Rückbau vorgezogen, um weitere Schäden an Natur und Landschaft 
zu vermeiden und eine Verbesserung des aktuellen Zustands zu erreichen.

Folgende Maßnahmen sind hierzu geplant:

-  Neuanlage bzw. Wiederherstellung einer naturnah gestalteten offenen 
Grabenstruktur

- Begrünung des verfüllten Bereichs
- Umwaldung und Bewirtschaftung angrenzender Flächen
- Wiederherstellung der natürlichen Bachsohle
- Entbuschung und Pflege der verbuschten Biotopflächen

Die Maßnahmen wurden vorab mit der Unteren Naturschutzbehörde und 
dem Wasserwirtschaftsamt abgestimmt.

Die Art und das Ausmaß der Auswirkungen durch das geplante Vorhaben 
insbesondere die Größe des betroffenen Gebietes und die Anzahl der 
betroffenen Personen ist als gering zu bezeichnen. Die Auswirkungen 
auf die nähere Umgebung ist durch die erheblichen Verbesserungsmaß-
nahmen als positiv zu werten. Negative Auswirkungen sind nicht zu 
befürchten.

Nach Auffassung des Landratsamtes Oberallgäu verspricht die Durchfüh-
rung einer Umweltverträglichkeitsprüfung keine zusätzlichen Erkennt-
nisse. Es ist daher keine Umweltverträglichkeitsprüfung notwendig.

Die Entscheidung über die Nichtdurchführung einer Umweltverträglich-
keitsprüfung ist nicht selbstständig anfechtbar (§ 5 Abs. 3 UVPG).

gez.: Justin Martin 178
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Öffnungszeiten des Landratsamtes Oberallgäu: 
Montag: 8.00–12.00 und 13.30–17.00 Uhr   Dienstag: 8.00–13.00 Uhr   Mittwoch und Donnerstag: 8.00–12.00 und 13.30–16.00 Uhr   Freitag: 8.00–12.30 Uhr

Erweiterte Öffnungszeiten des Bürgerservicebereiches (Telefon 08321/612-900) im Landratsamt: 
Montag 7.30–17.00 Uhr   Dienstag 7.30–13.00 Uhr   Mittwoch und Donnerstag 7.30–16.00 Uhr   Freitag 7.30–12.30 Uhr

Sprechstunde für Unternehmerinnen und Unternehmer zu finanziellen Fördermöglichkeiten: Donnerstag 9.00-12.00 Uhr, Terminvereinbarung unter Tel.: 08321 / 612-342

Nutzen Sie die Möglichkeit, auch außerhalb dieser Zeiten Termine zu vereinbaren.
Aktuelle Stellenausschreibungen finden Sie im Internet unter www.oberallgaeu.org/stellenangebote oder Tel. (08321) 612-211

Sonthofen, den 25. Juli 2023
gez.: Indra Baier-Müller, Landrätin

Veröffentlichung des Landratsamtes Oberallgäu

Vollzug der Wassergesetze;
Neuanlage Schneelagerplatz/Lagerplatz in Nähe der Bundesstraße 
308 – Ausfahrt Ortsteil Imberg (Bereich Flur-Nrn. 3835, 3837, 3832, 
3838/6, 3586, 3836/2, Gemarkung Sonthofen);
Wasserrechtliche Gestattung für Erstellung einer naturnahen Gra-
benstruktur zwischen Schneelagerplatz und bestehenden Bach sowie 
Anlage von Waldweiherstrukturen mit Verbindungsgewässern als 
naturschutzfachlichen Ausgleich und zur Gewässerbenutzung (Ober-
flächenwasser)

Antragstellerin: Stadt Sonthofen, Rathausplatz 1, 87527 Sonthofen

Die Stadt Sonthofen beantragte bei der Unteren Wasserrechtsbehörde des 
Landratsamtes Oberallgäu die oben genannten Maßnahmen.

Die Antrags- und Planunterlagen gingen beim Landratsamt Oberallgäu 
zur Durchführung des wasserrechtlichen Verfahrens ein.

Inhalt der Antrags- und Planunterlagen:

I.  Gewässerausbau: Plangenehmigung nach § 68 Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG):

 •  Anlage von naturnahen gestalteten Grabenstrukturen zur gezielten 
Ableitung des Oberflächenwassers in einem Bach mit Zufluss zur 
Ostrach

 •  Anlage von Waldweiherstrukturen mit Verbindungsgewässer als 
naturschutzfachliche Ausgleichsmaßnahme

II.  Gewässerbenutzung nach § 8 Abs. 1 WHG i.V.m. Erlaubnis nach Art. 
15 Abs. 1 Bayer. Wassergesetz (BayWG) für das

 •  Ableiten von Oberflächenwasser (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 Nr. WHG) in Gra-
ben

 •  Einleiten von gereinigtem Oberflächenwasser (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 WHG) 
in Bach mit Zufluss zur Ostrach

Bekanntmachung nach § 5 Abs. 2 des Gesetzes über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung (UVPG)

Ergebnis der Vorprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeit 
(UVPG):
Das Landratsamt Oberallgäu führte gemäß Anlage 1 zum UVPG – Nr. 
13.18.1 (Gewässerausbau) die allgemeine Vorprüfung nach § 7 Abs. 1 
UVPG durch. Damit war eine überschlägige Überprüfung unter Berück-
sichtigung der in Anlage 3 aufgeführten Kriterien verbunden:

Anlage 3 UVPG

1. Die Merkmale eines Vorhabens sind insbesondere hinsichtlich folgender Kriterien zu beurteilen:

Ja Nein

1.1 Größe und Ausgestaltung des gesamten Vorhabens und, soweit relevant, der Abrissarbeiten X

1.2 Zusammenwirken mit anderen bestehenden oder zugelassenen Vorhaben und Tätigkeiten X

1.3 Nutzung natürlicher Ressourcen, insbesondere Fläche, Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt X

1.4 Erzeugung von Abfällen im Sinne von § 3 Absatz 1 und 8 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes X

1.5 Umweltverschmutzung und Belästigungen X

1.6 Risiken von Störfällen, Unfällen und Katastrophen, die für das Vorhaben von Bedeutung sind, einschließlich der Störfälle, 
Unfälle und Katastrophen, die wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge durch den Klimawandel bedingt sind, insbesondere 
mit Blick auf: 

1.6.1 verwendete Stoffe und Technologien X

1.6.2 die Anfälligkeit des Vorhabens für Störfälle im Sinne des § 2 Nummer 7 der Störfall-Verordnung, insbesondere aufgrund  
seiner Verwirklichung innerhalb des angemessenen Sicherheitsabstandes zu Betriebsbereichen im Sinne des § 3 Absatz 5a 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes

X

1.7 Risiken für die menschliche Gesundheit, z.B. durch Verunreinigung von Wasser oder Luft X

2. Standort der Vorhaben: Die ökologische Empfindlichkeit eines Gebiets, das durch ein Vorhaben möglicherweise  
beeinträchtigt wird, ist insbesondere hinsichtlich folgender Nutzungs- und Schutzkriterien unter Berücksichtigung des 
Zusammenwirkens mit anderen Vorhaben in ihrem gemeinsamen Einwirkungsbereich zu beurteilen:

Ja Nein

2.1 Nutzungskriterien: Bestehende Nutzung des Gebietes, insbesondere als Fläche für Siedlung und Erholung, für land-,  
forst- und fischereiwirtschaftliche Nutzungen, für sonstige wirtschaftliche und öffentliche Nutzungen, Verkehr, Ver- und 
Entsorgung

X

2.2 Qualitätskriterien: Reichtum, Verfügbarkeit, Qualität und Regenerationsfähigkeit der natürlichen Ressourcen, insbesondere 
Fläche, Boden, Landschaft, Wasser, Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt, des Gebiets und seines Untergrunds

X

2.3 Schutzkriterien: Belastbarkeit der Schutzgüter (§ 2 Abs. 1 UVPG) unter besonderer Berücksichtigung folgender Gebiete  
und von Art und Umfang des ihnen jeweils zugewiesenen Schutzes

X

2.3.1 Natura 2000-Gebiete nach § 7 Absatz 1 Nummer 8 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), X

2.3.2 Naturschutzgebiete nach § 23 BNatSchG, soweit nicht bereits von Nummer 2.3.1 erfasst X

2.3.3 Nationalparks und Nationale Naturmonumente nach § 24 BNatSchG, soweit nicht bereits von Nummer 2.3.1 erfasst, X

2.3.4 Biosphärenreservate und Landschaftsschutzgebiete gemäß den §§ 25 und 26 BNatSchG X

2.3.5 Naturdenkmäler nach § 28 BNatSchG X

2.3.6 geschützte Landschaftsbestandteile, einschließlich Alleen, nach § 29 BNatSchG X

2.3.7 gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG X

2.3.8 Wasserschutzgebiete nach § 51 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG), Heilquellenschutzgebiete nach § 53 Absatz 4 WHG, 
Risikogebiete nach § 73 Absatz 1 WHG sowie Überschwemmungsgebiete nach § 76 WHG,

X

2.3.9 Gebiete, in denen die in Vorschriften der Europäischen Union festgelegten Umweltqualitätsnormen bereits überschritten sind 
(z.B. FFH-Gebiet), 

X

2.3.10 Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte, insbesondere Zentrale Orte im Sinne des § 2 Absatz 2 Nummer 2 des  
Raumordnungsgesetzes, 

X

2.3.11 in amtlichen Listen oder Karten verzeichnete Denkmäler, Denkmalensembles, Bodendenkmäler oder Gebiete, die von der 
durch die Länder bestimmten Denkmalschutzbehörde als archäologisch bedeutende Landschaften eingestuft worden sind.

X

3. Art und Merkmale möglicher Auswirkungen: Die möglichen erheblichen Auswirkungen eines Vorhabens auf die Schutzgüter 
sind anhand der unter den Nummern 1 und 2 aufgeführten Kriterien zu beurteilen; dabei ist insbesondere folgenden  
Gesichtspunkten Rechnung zu tragen:

Ja Nein

3.1 der Art und dem Ausmaß der Auswirkungen, insbesondere, welches geographische Gebiet betroffen ist und wie viele  
Personen von den Auswirkungen voraussichtlich betroffen sind

X

3.2 dem etwaigen grenzüberschreitenden Charakter der Auswirkungen X

3.3 der Schwere und der Komplexität der Auswirkungen X

3.4 der Wahrscheinlichkeit von Auswirkungen X

3.5 dem voraussichtlichen Zeitpunkt des Eintretens sowie der Dauer, Häufigkeit und Umkehrbarkeit der Auswirkungen X

3.6 dem Zusammenwirken der Auswirkungen mit den Auswirkungen anderer bestehender oder zugelassener Vorhaben X

3.7 der Möglichkeit, die Auswirkungen wirksam zu vermindern X

Nach einschlägiger Prüfung unter Berücksichtigung der Anlage 3 und 
Einschätzung der Maßnahmen kommt die Behörde zu dem Schluss, dass 
die Voraussetzungen für ein Verfahren mit Umweltverträglichkeitsprü-
fung nicht gegeben sind. Das Vorhaben hat keine erheblich nachteiligen 
Auswirkungen auf die Umwelt bzw. Schutzgüter nach § 2 Abs. 1 UVPG 
(Schutzgüter: Menschen und deren Gesundheit / Tiere, Pflanzen und bio-
logische Vielfalt / Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft / 
kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter/Wechselwirkungen zwischen den 
Schutzgütern).

Nach § 5 Abs. 2 letzter Satz UVPG kann bei der Feststellung, ob eine 
UVP-Plicht besteht, die Bekanntmachung mit der Bekanntmachung nach 
§ 19 UVPG verbunden werden. Die Feststellung ist gem. § 5 Abs. 3 Satz 
1 UVPG nicht anfechtbar.

Sonthofen, den 18.07.2023

gez.: Thomas Kellner 179

Nachtragshaushaltssatzung
des Schulverbandes Dietmannsried

Landkreis Oberallgäu
für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund Art. 9 Abs. 9 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes 
– BaySchFG – Art. 41 Abs. 1 KommZG und des Art. 68 Abs. 1 GO i. 
V. m. Art. 63 ff. GO erlässt der Schulverband Dietmannsried folgende 
Nachtragshaushaltssatzung.

Nachtragshaushaltssatzung

§ 1
Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan wird hiermit festge-
setzt.

Der Nachtragshaushaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 schließt 

im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit  € 1.486.100

und im Vermögenshaushalt  
in den Einnahmen und Ausgaben mit  €    543.145

ab.

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt bleiben unverän-
dert bei 0,00 €.

§ 4
(1) Verwaltungsumlage

1.)  Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlage-
soll) zur Finanzierung von Ausgaben im Verwaltungshaushalt 
erhöht sich für das Haushaltsjahr 2023 auf € 958.900,00 und wird 
nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schul-
verbandes umgelegt.

2.)  Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maß-
gebende Schülerzahl nach dem Stand vom 01.10.2022 auf 531 
Verbandsschüler festgesetzt.

3.)  Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf € 1.805,84  
festgesetzt.

(2) Investitionsumlage

1.)  Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Um lagesoll) 
zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt erhöht 
sich für das Haushaltsjahr 2023 auf € 268.145,00 und wird nach 
der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulver-
bandes umgelegt.

2.)  Für die Berechnung der Investitionsumlage wird die maßgebende 
Schülerzahl nach dem Stand vom 01.10.2022 auf 531 Verbands-
schüler festgesetzt. 

3.)  Die Investitionsumlage wird je Verbandsschüler auf € 504,98 
festgesetzt.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan bleibt unverändert bei € 180.000,00.

§ 6
Die Schulverbandsumlage ist mit je einem Viertel des Jahresbeitrages 
am 25.01., 25.04., 25.07. und am 25.10. des Haushaltsjahres zur Zahlung 
fällig. 

§ 7
Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2023 in Kraft.

Die Nachtragshaushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde in der 
Gemeinde verwaltung Dietmannsried niedergelegt (Art. 26 Abs. 2 GO) 
und zur Einsicht während des ganzen Jahres innerhalb der allgemeinen 
Geschäftsstunden bereitgelegt (§ 4 Bekanntmachungsverordnung). Dort 
liegt auch der Nachtragsaushaltsplan gem. Art. 65 Abs. 3 der Gemeinde-
ordnung während des ganzen Jahres öffentlich auf.

Das Landratsamt Oberallgäu in Sonthofen hat als Rechtsaufsichtsbehörde 
mit Schreiben vom 14.07.2023, Az.SG-15-941, festgestellt, dass keine 
formell genehmigungspflichtige Festsetzungen erfolgt sind.

SCHULVERBAND DIETMANNSRIED

gez.: Werner Endres, Schulverbandsvorsitzender 180

Öffentliche Zustellung

Sonthofen, 19.07.2023, 142-SF-Su/OA-HV2021, Landkreis Oberallgäu 
Bürgerservice, Fr. Sutor, Oberallgäuer Platz 2, 87527 Sonthofen, Zi. 
E.05, Telefon 08321/612-900, Telefax: 08321/612-350, E-Mail: buerger-
service@lra-oa.bayern.de

Zulassungsrecht;
Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung für Herrn Maximilian 
Bruder, zuletzt wohnhaft in: Zainschmiedeweg 26, 87527 Sonthofen, 
Fahrgestellnummer: VSSZZZ5FZM6520994, amtl. Kennz.: OA-HV2021

Öffentliche Zustellung des Eingriffsverwaltungsbescheids vom 
19.07.2023, 142-SF/Su/OA-HV2021, gemäß Art. 41 BayVwVfG i. V. m. 
Art. 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 2 VwZVG

Der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Empfängerin ist unbe-
kannt.

Zustellungsversuche des o.g. Bescheids durch die Post blieben unter der 
angegebenen Anschrift erfolglos ebenso anschließende Ermittlungen über 
den aktuellen Aufenthalt.

Das o.g. Schriftstück wird daher gemäß Art. 15 VwZVG öffentlich 
zugestellt.

Der Bescheid vom 19.07.2023, 142-SF/Su/OA-HV2021, liegt bei der 
Zulassungsstelle des Landratsamtes Oberallgäu, Oberallgäuer Platz 2, 
87527 Sonthofen, Zi. E.05, während der Dienststunden zur Abholung 
durch die Betroffene auf.

Es erfolgt der besondere Hinweis, dass durch die öffentliche Zustellung 
Fristen (z.B. Rechtsbehelfsfrist) in Gang gesetzt werden können, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können (vgl. Art. 15 Abs.2 Satz 3 
VwZVG).

Der Bescheid gilt nach Art. 15 Abs. 2 Satz 6 VwZVG als öffentlich zuge-
stellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung der Benachrichtigung zwei 
Wochen vergangen sind.

Fr. Sutor, Verwaltungsfachangestellte 181

Oberallgäu
Landkre is

BürgerService Zulassung
im Landratsamt Oberallgäu

Sonthofen, Oberallgäuer Platz 2
Service-Telefon 08321/612-900

Telefax 08321/612-350
buergerservice@lra-oa.bayern.de

in der gemeinsamen Zulassungsstelle 
von Landkreis und Stadt Kempten (Allgäu)

Kempten, Bahnhofstraße 80
Bürgerservice Zulassung und  
 Führerscheinstelle Kempten  

0831/2525-3400
Telefax 0831/2525-3450

buergerservice-zulassung@kempten.de

Im Internet:
	 ▶  Wunschkennzeichen reservieren
	 ▶  Feinstaubplakette bestellen
	 ▶  Termin vereinbaren

www.buergerservice-zulassung.de

Erweiterte Öffnungszeiten:

Sonthofen Kempten

Mo. 7.30  - 17.00 h 7.30  - 12.00 u. 
13.00 - 17.00 h

Di. 7.30  - 13.00 h 7.30  - 13.00 h

Mi. / Do. 7.30  - 16.00 h 7.30  - 12.00 u. 
13.00 - 16.00 h

Fr. 7.30  - 12.30 h 7.30  - 12.30 h

Über unsere neue Behördenrufnummer 115  
erreichen Sie uns ohne Vorwahl

Montag bis Freitag 7.30 bis 18.00 Uhr


